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Geschätzte Grünbacherinnen!
Geschätzte Grünbacher!
Liebe Jugend!

Als Bürgermeister der Gemeinde Grünbach
möchte ich euch wieder informieren.

Der  Blutspendedienst vom Roten Kreuz
bedankt sich ganz herzlich bei den 64
Blutspenderinnen und Blutspendern,
die sich an der letzten Blutspendeaktion be-
teiligt haben.

Der SMB Nord startete im Herbst des
Vorjahres eine große Spendenaktion in den
5 Migliedsgemeinden. In Grünbach spen-
deten neben einigen Privatpersonen auch
die DSG-Union Grünbach, der Freiwald-
teichverein, die Gemeindebediensteten, die
Gemeinderatsfraktionen (FPÖ, ÖVP u. SPÖ), die
Goldhaubengruppe, die Lehrkräfte der Volksschule,
der Musikverein, der Seniorenbund und die Senio-
renbundmitglieder, die Volkstanzgruppe, sowie die

Firmen AWL,
Thumfarth und
Traxler. Ich be-
danke mich als
Obmann des
SMB Nord ganz
herzlich bei allen
Spendern, die so
€ 5,054,91 aufge-
bracht haben,
ebenso bei jenen
die bei Begräbnis-
sen anstatt der
Kranzspenden für
den SMB Nord
gespendet haben.

Die Obfrau der Volkstanzgruppe Herta
Jahn und Thomas Traxler übergeben
vom Gewinn des Kaffee- und
Kuchenverkaufes beim Grünbacher
Weihnachtsmarkt.eine Spende von
€ 300,-- an den SMB Nord.

Mit einem aufrichtigen „DANKE-
SCHÖN“ und einer kleinen Jause be-
dankten sich die Vizebürgermeisterin Ni-
cole Friesenecker und ich, mit dem ge-
samten Gemeindevorstand bei unserem
Winterdienst-Team des Bauhofs
Grünbach für die geleisteten Einsätze
während der ersten Jännerwochen 2019!

Ebenso waren auch unsere Feuerwehren (Schneebruch,
Fahrzeugbergungen usw.)  Landwirte und schlussendlich
auch die Bevölkerung in diesen Tagen überdurchschnitt-
lich gefordert. Und wenn nicht immer alles sofort und
gleich und vor allem perfekt geräumt war…   Jahrelan-
ge Erfahrung unserer „Schneepflugfahrer“, deren Ein-
satzbereitschaft und Verständnis der Bevölkerung sind
der Garant zur Bewältigung solcher Situationen! DAN-
KE für euren Einsatz!

Spruch: Für jede angenehme Erwartung
gibt's mindestens drei unangenehme Mög-
lichkeiten. Wilhelm Busch

So wünsche ich uns einen lustigen Fasching, schöne Win-
tertage und viel Freude in unserer schönen Natur.

Euer Bürgermeister
Stefan Weißenböck

Foto: Gemeinde Grünbach  (die Gemeindevertreter
mit den fleißigen Leuten des Winterdienstes.
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Feuerpolizeiliche Überprüfungen
In regelmäßigen Abständen müssen alle Ge-
bäude hinsichtlich der Brandsicherheit über-
prüft werden.
In Grünbach gibt es heuer 4 Überprüfungs-
tage. Die betroffenen Eigentümer der Objekte
werden zeitgerecht vor einer Überprüfung
schriftlich verständigt und haben dafür zu sor-
gen, dass alle Bereiche (Wohnungen, Betriebs-
räumlichkeiten, Garagen, Kellerräume,…) frei
zugängig sind. Wenn Ihr Haus oder Ihre Woh-
nung feuerpolizeilich überprüft wird, stellt ein
brandschutztechnischer Sachverständiger fest,
ob:
•sich das Gebäude in einem brandsicheren Zu-
stand befindet und entsprechend seiner Be-
willigung genutzt wird,

•Bauschäden, elektrische Anlagen oder Be-
triebsmittel vorhanden sind, von denen eine
Brandgefahr ausgeht,

•Feuerungsanlagen, einschließlich der Rauch-
und Abgasführung ins Freie (Rauchfang), so
genutzt werden, dass von ihnen keine Brand-
gefahr ausgeht,

•sonstige Mängel vorliegen, die Einfluss auf
die Sicherheit der im Gebäude befindlichen
Personen haben,

•eine Brandbekämpfung möglich ist und funk-
tionstüchtige Geräte dafür vorhanden sind.

Die Mängelbehebung (mit den Nachweisen)
ist unbedingt innerhalb der vorgeschriebenen
Frist dem Gemeindeamt vorzulegen, da
ansonsten eine kostenpflichtige Nach-
beschau stattfindet.

Freude über großzügige Spenden

Mit großer Freude präsentieren Obmann Stellvertre-
ter Hubert Koller und Obmann Stefan Weißenböck
das Ergebnis der Spendenaktion im vergangenen Jahr
und bedanken sich ganz herzlich bei den Vereinen,
Institutionen, Organisationen, Firmen und den vielen
Privatpersonen aus den Mitgliedsgemeinden, die für
den SMB Nord gespendet haben. Mit einem Teil der
€ 10.245,36 wurden bereits 4 elektrisch verstellbare
Pflegebetten angekauft, die von pflegebedürftigen
Mitgliedern in den Gemeinden Grünbach,
Leopoldschlag, Rainbach im Mühlkreis, Sandl und
Windhaag bei Freistadt ausgeliehen werden können.

„Unsere Kunden schätzen die abwechslungsreiche Kost,
die unsere Mitarbeiter/innen 7 Tag die Woche - 365 Tage
im Jahr ausliefern. Wir freuen uns neben einer warmen
Mahlzeit auch sozialen Kontakt und etwas persönliche
Ansprache sicherzustellen“.
Bgm. Stefan Weißenböck (Obmann des SMB Nord)

Für nähere Auskünfte zu Preisen, Belieferungszeiten und
Anmeldung steht Ihnen das das SMB-Büro in Grünbach
(Dienstag, Mittwoch u. Freitag von 8 bis 12 Uhr) unter der
Telefonnummer 07948/72014 oder das Gemeindeamt
zur Verfügung.
Die jeweils aktuellen Speisepläne können Sie auch online
unter www.seniorenheim-rainbach.at abrufen.

SMB Nord beliefert mit Essen auf Rädern
aus der Küche des Seniorenheim St.

Elisabeth in Rainbach
Wohnsitzstatistik2018

Einwohner 01.01.2018 1950
Geburten 2018 16
Sterbefälle 2018 14
Zuzüge 58
Wegzüge 86
Ummeldungen und Umzüge 4
Einwohner 31.12.2018 1928

im Laufe des letzten Jahres 2018 hat sich die
Einwohnerzahl minimal verringert. Der Grund
dafür ist, dass die Asylunterkunft in der Neu-
mühle aufgelöst wurde und der Großteil der
Asylwerber in andere Gemeinden verzogen ist.
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Information zur Freizeitwohnungspauschale
Ab 2019 sieht das Oö. Tourismusgesetz 2018 die Einhebung einer Freizeitwohnungs-
pauschale vor. Dazu dürfen wir Ihnen folgende Hinweise geben: Als Wohnung gilt jede
im Gebäude- und Wohnungsregister als selbständiger Teil eines Gebäudes ein-
getragene Einheit mit der Nutzungsart „Wohnung“.

Für Wohnungen, in welchen während eines Kalenderjahres für zumindest 26 Wochen
keine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet war, ist die Abgabe zu entrichten.
(Ausnahme: Gästeunterkunft,zur Erfüllung der Schul– oder Ausbildungspflicht, zur Ab-
leistung des Wehr– oder Zivildienstes,zur Berufsausübung,insbesondere als PendlerIn,

zur Unterbringung von DienstnehmerInnen, Wohnungen die von den Inhabern aus gesundheitlichen oder
altersbedingten Gründen nicht bewohnt werden können - bis max. 1 Jahr oder für leerstehende Wohnun-
gen von gemeinnütigen Bau-, Wohnungs– und Siedlungsvereinigungen bzw. Unternehmen, deren Betriebs-
gegenstand die Schaffung von Wohnraum ist.

Im Unterschied zur bisherigen Regelung im Oö. Tourismusabgabe-Gesetz 1991 wird die tatsächliche Be-
nutzung einer Wohnung künftig keine Rolle mehr spielen. Damit soll nicht nur eine schwierige Beweisfrage
vermieden, sondern in Verbindung mit sachlich gerechtfertigten Ausnahmetatbeständen auch der Leer-
standsproblematik entsprechend Rechnung getragen werden.

Soweit keine Ausnahme gegeben ist, hat der Eigentümer der Wohnung die Jahresabgabe jeweils bis 1.
Dezember an die Gemeinde unaufgefordert unter Bekanntgabe der Nutzfläche der Freizeitwohnung zu
entrichten.

Die Höhe der Pauschale beträgt:
1.) für Wohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 72 Euro;
2.) für Wohnungen über 50 m² Nutzfläche 108 Euro.

Wohnungen, die erst in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres— durch bauliche Fertigstellung oder
Wegfall eines Ausnahmetatbestands— zur einer Freizeitwohnung werden und dadurch in diesem Jahr
eine Hauptwohnsitzmeldung für zumindest 26 Wochen nicht möglich ist, unterliegen in diesem Jahr insgesamt
noch nicht der Abgabenpflicht. Sollten Sie Fragen dazu haben stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Gemeindeamt gerne zur Verfügung.

Im Rahmen der österreichweiten A1-Telekom Schulungs-Initiative  „Internet für Alle“
www.a1internetfueralle.at, gastierte das A1-Schulungsteam, zusammen mit Coaches vom Kinder-
büro der Universität Wien www.kinderbuero-uniwien.at, am 12.Dezember 2018 bei uns in Grünbach
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes. Am Vormittag wurden den Schülerinnen und Schülern der Volks-
schule Grünbach wichtige Tipps und Tricks für
sicheres Surfen im Netz spielerisch, anhand ei-
ner „Internetschnitzeljagd“, näher gebracht und
besprochen. „Wie man das Internet für sich si-
cher nutzen kann“ stand am Nachmittag im Fo-
kus des A1-Schulngsteams für interessierte Grün-
bacherinnen und Grünbacher woran 19 Perso-
nen teilnahmen!
Interessierte Personen können sich jederzeit
zu den Kostenlosen Schulungen am A1-Cam-
pus Linz, über das Internet oder telefonisch,
Tel.: 050 664 44505, anmelden!
w w w . a 1 i n t e r n e t f u e r a l l e . a t /
i n t e r n e t s c h u l u n g e n / l i n z

Danke an Gemeindevorstand Stefan Klambauer
für diese Internet-Initiative in unserer Gemein-
de.
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Mietwohungen
in Grünbach

Wohnungsgenossenschaft
Lebensräume

www.lebensraeume.at

Wohnhaus
Freiwaldstraße 3

87 m2, I. Obergeschoß
3 Zimmer, 1 Küche

Lift, Loggia, Kellerabteil,
PKW-Abstellplatz

ab 1. Mai 2019

Weitere Informationen:
Gemeindeamt Grünbach:

Tel. 07942/72813-12

Wohnung 100 m²
mit Garage und Garten

im Ortszentrum von Grünbach
ab 1. Mai 2019

Tel.: 0676/5268907

Wohnung 40 m²
im Ortszentrum von Grünbach

Tel.: 0676/5268907

Freude mit Blumen
Die Gärtnerei Eder bei der Neustadt
sucht MitarbeiterInnen in Produk-
tion und Verkauf, Teil- oder Voll-
zeit, gute Entlohnung (Hilfskraft
€ 1.323,-, Fachkraft € 1.517 bei
Vollzeit), individuell gestaltbare Ar-
beitszeiten.

Bei Interesse:
Johann u. Maria Haslhofer,
Netzberg 25, 4292 Kefermarkt
Tel.: 07236/3488 oder 0664/3750134

Workshop Pikler Pädagogik
Termin: 28.02.2019, 19:00 Uhr - 22:00 UUhr
Ort: im Volkstanzraum des Musikheimes Grünbach
Programm: Der Dialog, die vorbereitete Umgebung, die freie Bewegungs- und Spielentwicklung,

die beziehungsvolle Pflege, Essen und Trinken und die Beobachtung.
Im Workshop werden wir uns mit diesen Inhalten beschäftigen und Situationen von zu
Hause oder Fragen diskutieren und deren Lösungen erarbeiten.

Leitung: Maria Mitterlehner, Pikler Pädagogin, Diplomlehrgang Montessori Pädagogik f.
Kinderhaus und Schule

Kosten: 4,00 Euro (Elternbildungsgutscheine können eingelöst werden)
Anmeldung: bis 22.02.2019 bei Karin Weißenböck

Tel.: 0664/41 81 672 , E-Mail: karin_freudenthaler@gmx.net

FSME-Impfung 2019 (für Erwachsene und Kinder)
Beim Sanitätsdienst der Bezirkshauptmannschaft Freistadt wird am
9. April 2019 und am 21. Mai 2019 von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr wieder
eine Impfung gegen die durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung
(FSME) angeboten.
Die Impfung ist ab dem 1. Lebensjahr möglich.

Folgende Impfkosten sind bei der Impfung  in bar zu entrichten:
• Jugendliche und Erwachsene ab dem vollendeten 16. Lebensjahr (davon

entfallen 16,50 Euro auf den Impfstoff und 2,-- Euro auf das Arzthonorar)
18,50 Euro

• Jugendliche zwischen dem vollendeten 15. und 16. Lebensjahr (davon
entfallen 13,70 Euro auf den Impfstoff und 2,-- Euro auf das Arzthonorar)
15,70 Euro

• Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 13,70 Euro
• Ab dem 3. unversorgten Kind und jedes weitere Kind bis zum 15. Le-

bensjahr 4 Euro

IMKERN AUF PROBE
Für alle an der Imkerei und an

Bienen interessierten
Grünbacherinnen und Grünbacher
bietet der Imkerverein heuer das

„Imkern auf Probe“ an.
Dazu gibt es am Sonntag, den
24. Februar um 19:30 Uhr im

Volkstanzraum Grünbach
genauere Informationen.

Alle Interessierten sind dazu sehr
herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung unter
0680 2068159 (Johann Ortner)

oder unter
06605640304 (Anja Mairhofer).
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Die Kriminalprävention des Landeskriminal-
amtes OÖ informiert: Seit Juni 2018 ist es zu
einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen
bei älteren oder betagten Personen gekom-
men. Die unbekannten Täter geben sich als
Polizisten aus und teilen ihren Opfern mit,
dass ein Angehöriger in einen Verkehrsun-
fall verwickelt oder festgenommen wurde
und eine hohe Bargeldsumme als „Kaution“
bezahlt werden müsse.

Die Polizei informiert.
Wie bereits mehrfach in den Medien und von der Polizei berichtet, kam es in den vergangenen Wochen
vermehrt zu betrügerischen Anrufen von unbekannten Tätergruppierungen. Hierbei handelt es sich um eine
Facette des bereits lange bekannten Neffentricks. Den potentiellen Opfern wird von einem Betrüger, der
sich als Polizist ausgibt, eine Notlage vorgespielt, in dem ihnen von einem angeblichen Verkehrsunfall eines
nahen Angehörigen berichtet wird. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, müsse eine hohe Kaution in bar an
einen Polizisten übergeben werden.

Prävention
Allein in den letzten zwei Wochen wurde drei Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen Opfer dieser
Betrüger. Erschwerend bei den Ermittlungen kommt hinzu, dass die Betrugshandlungen erst oft Stunden
später polizeilich angezeigt werden. Da die Gesamtschadenssumme österreichweit bereits im hohen
sechsstelligen Bereich liegt, wird im polizeilichen Vorgehen spezielles Augenmerk auf die Prävention ge-
legt. Banken und diverse öffentliche Einrichtungen wurden und werden sensibilisiert.

Klarstellung
Die Polizei ruft niemals bei Angehörigen an und fordert Geld, geschweige denn, kommt sie zu Privatperso-
nen nachhause um Geld oder Wertgegenstände abzuholen.
In diesem Zusammenhang ersucht die Polizei auch die Bevölkerung, Angehörige oder bekannte ältere Per-
sonen über diese Art des Betruges in Kenntnis zu setzen und über die richtige Vorgehensweise zu informie-
ren.

Tipps der Kriminalprävention:
• Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldleistungen gefordert werden, sofort ab. Lassen Sie sich
auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forde-
rungen/Angebote eingehen werden.
• Lassen Sie sich, auch von Polizisten, im Zweifelsfall immer Dienstausweise zeigen.
• Falls Verwandte ins Spiel gebracht werden, kontaktieren Sie diese, um die Echtheit eines vermeintlichen
Vorfalls nachzuprüfen.
• Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontakt-
aufnahme die Gegensprechanlage oder verwenden Sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.
• Falls es zu einem Betrug gekommen ist, sind alle Informationen zum Täter besonders wichtig: notieren Sie
Aussehen, Kleidung, Sprache, Autokennzeichen, Autofarbe etc.
• Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle.

Bei der Landepolizeidirektion Oberösterreich werden 8 Lehrlinge (Lehrberuf Verwaltungsassistenten/innen( mit
Dienstort Linz, Wels und Steyr aufgenommen. Die Lehrzeit beginnt mit1. August 2019, dauert 3 Jahre und endet mit
der Lehrabschlussprüfung. Im Anschluss an die Behaltefrist besteht kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung.
Die Bewerbungunterlagen sind bis spätestens 15. März 2019 an die
Landespolizeidirektion Oberösterreich, Personalabteilung, Gruberstraße 35, 4020 Linz, einzusenden oder per
Email: LPD-O-PA-Personalbereitstellung@polizei.gv.at  zu übermitteln.

Aufnahme von Lehrlingen
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Die Veranstaltungen der „Gesunden Gemeinde Grünbach“ befinden sich gesammelt auf Seite 4 u. 5

Veranstaltungskalender
Datum Beginn Veranstaltung Ort Veranstalter

28.02.2019 19:00 Workshop Pikler Pädagogik Volkstanzraum Musikheim Mosaik
02.03.2019 Schläger Faschingszug Siedlung Schlag u. Dorf Schlag Dorfgemeinschaft Schlag
02.03.2019 Kinderfasching mit Umzug Hofbühne Schlag Freizeitverein Grünbach
09.03.2019 07:45 "Tag der Frauengesundheit" Schule Grünbach Gesunde Gemeinde
15.03.2019 19:30 Vortrag über Tansania Kultursaal (Schule) Pfarrgemeinde Grünbach
20.03.2019 JHV Verschönerungsverein Pizzeria Torino Verschönerungsverein
23.03.2019 19:30 Mit dem Fahrrad nach Korsika u. Cinque Terre Kultursaal (Schule) Pfarrgemeinde Grünbach

Fernpendlerbeihilfe OÖ

Wer wird gefördert?
Fernpendlerinnen und Fernpendler, die re-
gelmäßig direkt vom Hauptwohnsitz (muss
in Oberösterreich sein) zum Arbeitsort hin
und zurück fahren und hierbei die maßgeb-
liche einfache Entfernung zwischen der Ge-
meinde des Hauptwohnsitzes und der Ge-
meinde des Arbeitsortes mindestens 25 km
beträgt.
Wie wird gefördert?
Die Ansuchen für das jeweilige Kalender-
jahr (=Beantragungsjahr) sind im folgenden
Kalenderjahr beim Amt der Oö. Landesre-
gierung, Landhausplatz 1, 4021 Linz einzu-
reichen. Spätester Einreichungstermin ist der
31. Dezember dieses Jahres.
Die Höhe der Beihilfe ist entfernungsab-
hängig und wird anteilig nach Pendel-
monaten, für welche die Voraussetzungen
gemäß den Förderungsrichtlinien erfüllt sind,
ermittelt.
Weitere Informationen vom Land OÖ
Das Formular erhalten Sie beim Land Ober-
österreich, bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder
als Download unter www.land-
oberoesterreich.gv.at.

Mit 17. Februar 2019
wird Los 1 im Konzept
Freistadt umgesetzt.
Betroffen davon sind
vor allem die Verkehre
nach/von Linz.
Darüber hinaus gibt es
auch auf den Linien
326 und 327 Änderun-
gen

Änderungen im Angebot Freistadt – Linz im Überblick:
 Die Abfahrtszeiten der Linien 310, 311 und 312 werden sich

teilweise geringfügig ändern.
 Beschleunigtes Schnellbusangebot um 06:10 Uhr und

09:40 Uhr nach Linz (Linie 310)
 Schnellbusangebot um 06:40 Uhr wird künftig über die

Haltestelle Altenberger Straße (B125) nach Urfahr geführt.
 Neues Angebot von Freistadt nach Linz um 06:17 Uhr,

07:47 Uhr, 17:47 Uhr und 19:40 Uhr (Linie 311 und 312)
 Neue Direktverbindungen von Linz nach Freistadt (Linie 311)

um 13:30 Uhr, 16:30 Uhr, 18:30 Uhr und 21:30 Uhr.
 Die Wochenendverkehre werden künftig auf den Linien 311

und 312 dargestellt und beschleunigt geführt, die Abfahrts-
zeiten wurden verändert.

Änderungen der Linien 326 und 327 im Überblick:
Linie 326 Freistadt - Leopoldschlag:
 Vorverlegung von Kurs 900 (neue Abfahrt Freistadt Bus-

terminal um 05:10 Uhr)
 Vorverlegung von Kurs 901, 101, 103 und 105 (neue Ab-

fahrtszeiten Markt Leopoldschlag Brunnfeld um 04:41 Uhr
und 05:41 Uhr bzw. Summerau Bahnhof um 06:17 Uhr und
06:47 Uhr).

 Die Vorverlegung ist zur Anschlusssicherung der veränder-
ten Abfahrtszeiten der Busse von/nach Linz nötig.

Linie 327 Freistadt - Windhaag b.Fr.:
 Vorverlegung von Kurs 102. Neue Abfahrtszeit

Oberrauchenödt Bundesstraße um 07:40 Uhr.
 Vorverlegung Kurs 101. Neue Abfahrtszeit Windhaag b. Fr.

Ortstmitte um 05:48 Uhr. Die Vorverlegung ist zur
Anschlusssicherung der veränderten Abfahrtszeit der
Busse nach Linz nötig.


